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M! Das Rote Kreuz

an die Milch, und an die zarte Haut des

Säuglings. Man schätzt, daß eine Fliege, die

im Hochsommer von ihrem Lieblingsaufent-
halt zurückkommt, an ihren Füßen mehr ge-

fährliche Keime trägt, als jemals in einem

Tropfen der schlechtesten Stadtmilch gefunden
wurden. Man fand durch diese einfache Tat-
sache, daß im vorliegendem Sommer die Flie-
gen in Newhork die direkte Ursache von tau-
senden, schlimmer Krankheitsfälle wie Durch-
fall, Kindercholera und Typhus bei kleinen

Kindern waren. Lange Zeit glaubte man,
daß das heiße Wetter die Ursache an dem

Tode so vieler Kinder während des Sommers
sei, nun wissen wir es besser. Zweifellos ist
die Hitze und alles, was damit zusammen-

hängt - leichtere Verderbnis der Lebens-

mittel überhaupt — für viele Kinder ver-

dcrblich. Aber die Fliege muß heutzutage als
ein viel größerer Faktor anerkannt werden,

der sicher unter die Hauptursachen von Er
krankungen kleiner Kinder zu rechnen ist.

Darum fort mit diesen Schädlingen, sucht ihre
Brutstätten auf in Ecken und Ritzen und

vernichtet sie!

Vsrmilcktez.
M Icitinsn à ìimà mit ìîrcinlàiksrscksiliuiigeii verbunden? Der ge-

wohnlich im zweiten Lebenshalbjahr beginnende Durchbruch der Zähne verursacht bisweilen
Beschwerden. Es stellen sich schmerzhafte Anschwellungen der Kieferränder ein, Speichel
wird reichlich abgesondert, die Kinder fassen oft in den Mund, schlafen unruhig und sind
weinerlich und verstimmt. Auch leichte Fieberhitze kann zuweilen auf das Zahnen zurück-
geführt werden. Alle andern in dieser Altersstufe nicht seltenen Krankheitserscheinungen, wie
Ausschläge, krampfhafte Zuckungen, Husten, hohes Fieber, haben mit den Zahnbeschwerden
nichts zu tun, werden höchstens durch ihr gleichzeitiges Eintreten verschlimmert. Die Ge-
wohnhcit, alle Erkrankungen dieses Alters auf das Zahnen zu schieben und daher der ärzt-
lichen Behandlung nicht zuzuführen, ist entschieden zu verurteilen und bestraft sich nicht selten
durch den Tod der Kinder.
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An clie balliere à Iwsigvsrsins — Acktung l

Trotz wiederholter Publikation jin Nr. 8 und 4 des „Roten Kreuzes") erhalten wir
immer wieder Anfragen über das Vorgehen bei der Geldzusendung an die Zentralstelle aus
dem Kartenverkauf und der Sammlung. Wir wiederholen:

1. Die Hälfte dcS Ertrages des Mitglied er kartenv er kau fes ist dem Zen-
tralsekretariat des schweizerischen Roten Kreuzes durch Postscheck 111/877 einzusenden.

Die andere Hälfte gehört dem Zweigverein.
2. Die ganze Summe des Ergebnisses der Sammlung ist unter Abzug der

Kosten Für Inserate, Porti usw.) ebenfalls dem Zentralsekretariat des schweizerischen

Roten Kreuzes durch Postscheck 111/877 einzusenden.

/>. Die Abrechnung mit dem internationalen Komitee des Roten Kreuzes in Genf geschieht

durch das Fentralsckretariat deS schweizerischen Roten Kreuzes. Die Zweigvereine stehen

in keinem direkten Abrcchnungsverbältuis mit dem Genfer Komitee. Die Zwcigvereinc
tzaben dayer Gelder ans dem Kartenverkauf und aus der Sammlung nicht an das

Genier Komitee, sondern an das Zentralselretariat zu senden.

Ociz Isntraliskrstaricit à lctiwàenictien tioten Kreuzes.

Druck »nd Erpcdilion: >«enoiimich>rsts'B»chdruckerei Peru, Reuengê U I.
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